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Steuerrecht. Die Übertragung von Anlagen
eines Solarparks an verschiedene Erwerber
bei Fortführung der Stromeinspeisung stellt
keine Geschäftsveräußerung im Ganzen
dar.

BFH, Urteil vom 13. November 2025,
Az. V R 32/24

Veräußerung aller Geschäftsanteile
einzeln ergibt kein Ganzes
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DER FALL

Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG,
betrieb einen Solarpark und speiste den
erzeugten Strom auf Grundlage eines
bestehenden Netzanschluss- und Ein-
speisevertrags gegen EEG-Vergütung in
das öffentliche Netz ein. Ende 2014 veräu-
ßerte sie den Solarpark in räumlich abge-
grenzten Teilanlagen an zehn verschie-
dene Gesellschaften (sog. Sub-KGs).
Übertragen wurden jeweils Solarmodule
und individuelle Infrastruktur, während
die zentrale Infrastruktur sowie insbeson-

dere auch die Einspeiserechte bei der Klä-
gerin verblieben. Die Sub-KGs lieferten
den von ihnen produzierten Strom voll-
ständig an die Klägerin, die diesen weiter-
hin als Anlagenbetreiberin einspeiste und
die EEG-Vergütung vereinnahmte. Das
Finanzamt behandelte die Übertragungen
als umsatzsteuerpflichtige Lieferungen
und lehnte eine von der Umsatzsteuer
befreite Geschäftsveräußerung im Gan-
zen ab.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Der BFH bestätigte, dass keine Geschäfts-
veräußerung im Ganzen nach § 1 Abs. 1a
UStG vorliegt. Maßgeblich ist, dass die
Klägerin ihre wirtschaftliche Tätigkeit
nach außen unverändert fortgeführt hat.
Die wertbestimmenden Einspeise- und
Vergütungsrechte nach dem EEG gingen
nicht auf die Erwerber über, sondern ver-
blieben bei der Klägerin. Die Sub-KGs
konnten mangels eigener Einspeiserechte
die bisherige unternehmerische Tätigkeit

nicht fortführen, sondern gründeten
jeweils eigenständige, deutlich kleinere
Produktionsunternehmen. Die bloße Auf-
spaltung eines einheitlichen Unterneh-
mens inmehrere Teilanlagenmit Fortfüh-
rung der Vermarktung durch den bisheri-
gen Betreiber erfüllt die Voraussetzungen
einer Geschäftsveräußerung nicht; die
Übertragungen unterliegen daher der
Umsatzsteuer.
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WAS IST ZU TUN?

DasUrteil zeigt, dass bei der Prüfung einer
Geschäftsveräußerung im Ganzen konse-
quent auf den wirtschaftlichen Kern der
Tätigkeit abzustellen ist. Im Bereich
erneuerbarer Energien sind regelmäßig
die Einspeiseverträge und der damit ver-
bundene Vergütungsanspruch nach dem
EEG das maßgebliche wertbestimmende
Element. Verbleiben diese Rechte beim
bisherigen Betreiber und führt dieser die
Stromeinspeisung und Vermarktung nach

außen fort, scheidet eine nicht steuerbare
Geschäftsveräußerung regelmäßig aus.
Das gilt selbst, wennwesentliche Teile der
technischen Anlage übertragen werden.
Bei der Aufspaltung von Solar- oderWind-
parks auf mehrere Investoren ist daher
frühzeitig zu prüfen, ob tatsächlich ein
selbstständig fortführbarer Unterneh-
mensteil übertragen wird oder lediglich
Wirtschaftsgüter geliefert werden.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Hans-Christian

Hauck von
Hauck Schuchardt

Quelle: Hauck Schuchardt

Maklerrecht. Die Aufklärungspflicht des
Maklers im Exposé ist auf die richtige
Wiedergabe von Objektinformationen des
Verkäufers begrenzt. Der Makler muss diese
Angaben nur prüfen, sofern er an deren
Richtigkeit zweifelt.

LG Düsseldorf, Urteil vom 6. November 2025,
Az. 11 O 285/23

Makler darf für das Exposé auf
die Verkäuferangaben vertrauen
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DER FALL

Ein Makler übernimmt im Exposé Wohn-
flächenangaben des Verkäufers. Dieser
teilt ihm im Vorfeld mit, dass ihm vom
Bauamt bestätigt wurde, dass dasDachge-
schoss zur Wohnfläche des Hauses zählt
und diese somit 150 qm umfasst. Im
Exposé gibt der Makler daher die Wohn-
fläche des Hauses, inklusive Dachge-
schoss, mit 150 qm an. Ferner schreibt er,
dass das ausgebaute Dach als weiteres

Kinder- oder Jugendzimmer genutzt wer-
den kann. Der Interessent erwirbt das
Haus und zahlt die Provision. Kurz darauf
verlangt er vom Makler Schadenersatz.
Dieser habe seine Aufklärungspflicht aus
demMaklervertrag verletzt. Die Wohnflä-
che beläuft sich auf nur 117 qm, weil das
Dachstudio nicht zu Wohnzwecken
genutzt werden darf und dafür auch keine
Genehmigung vorliegt.
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DIE FOLGEN

Das LGDüsseldorf weist die Klage ab. Das
Gericht stellt fest, dass der Makler seine
Pflichten nicht verletzt hat. Ein Kaufinte-
ressent muss davon ausgehen, dass im
Exposé nur Angaben des Verkäufers auf-
geführt sind. Ein Makler hat Objektunter-
lagen mit entsprechender Sorgfalt einzu-
holen. Angaben, die er vom Verkäufer
erhält, muss er aber grundsätzlich nicht
selbst überprüfen. Er darf auf die Richtig-
keit vertrauen, solange sie nicht offen-
sichtlich falsch oder unplausibel erschei-

nen. Er muss sich auch keine entspre-
chenden Fachkenntnisse aneignen. Für
den Makler besteht hier kein Anlass, an
den Angaben des Verkäufers zu zweifeln.
Das Dachgeschoss ist als normales Zim-
mer ausgebaut und bewohnt. Zudem hat
der Verkäufer dem Makler bestätigt, dass
das Dachgeschoss zur Wohnfläche zähle.
Der Makler ist in diesem Fall nicht ver-
pflichtet, selbsttätig beimBauamtnachzu-
fragen. Das würde seine Sorgfaltspflichten
überschreiten.
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WAS IST ZU TUN?

Makler stehen häufig vor der Frage, ob es
ausreicht, im Exposé Angaben des Ver-
käufers zum Objekt wiederzugeben oder
ob sie in bestimmten Fällen Nachprüfun-
gen anstellen müssen. Im Exposé ist es
ausreichend, wenn der Makler die vom
Verkäufer zur Verfügung gestellten Infor-
mationen wiedergibt. Der Makler ist nur
dann zu Nachforschungen verpflichtet,
wenn er begründete Zweifel an der Rich-
tigkeit der Verkäuferangaben hat. Er
begibt sich aber auf rechtlich dünnes Eis,

wenn er dem Objekt von sich aus Eigen-
schaften zuschreibt, die nicht vorhanden
sind, etwa, dass das Gebäude mit einem
Anbau versehen werden darf. Dann ver-
letzt er seine Aufklärungspflicht gegen-
über dem Käufer, und dieser kann
Ansprüche auf Schadenersatz geltend
machen. Bei einer schwerwiegenden Ver-
letzung der Treuepflicht besteht zudem
die Gefahr, dass der Makler seine Provi-
sion zurückzahlen muss.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Philipp Eckert

von Oberthür & Partner
Quelle: Frank Peters

Öffentliches Recht. Ein Zwangsgeld kommt
zur Durchsetzung auf Dauer angelegter
Duldungs- und Unterlassungspflichten – wie
einer Baustilllegungsverfügung – auch bei
bereits erfolgtem Verstoß nur bei einer
Wiederholungsgefahr in Betracht.

Niedersächsisches OVG, Beschluss vom
25. März 2026, Az. 1 ME 23/26

Fehlende Wiederholungsgefahr
verhindert Zwangsgeld
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DER FALL

Der Antragsteller begehrte vorläufigen
Rechtsschutz. Gegenstand des Verfahrens
war ein Bescheid, mit dem die Antrags-
gegnerin ein Zwangsgeld festsetzte, das
sie in einer bestandskräftigen Baustill-
legungsverfügung angedroht hatte und
mit dem sie ein weiteres Zwangsgeld
androhte. Gegenstand der Baustillle-
gungsverfügung waren Bauarbeiten an

einer Dachterrasse und einemWintergar-
ten ohne Genehmigung. Zur Begründung
der Zwangsgeldfestsetzung und -andro-
hung führte die Antragsgegnerin aus, dass
der Antragsteller mit der Fertigstellung
des Wintergartens gegen die Baustill-
legungsverfügung verstoßen habe.
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DIE FOLGEN

Das Verwaltungsgericht hat dem gegen
die Zwangsgeldfestsetzung und -andro-
hung gerichteten Eilantrag des Antragstel-
lers stattgegeben. Das Niedersächsische
OVG wies die Beschwerde der Behörde
zurück. Bei auf Dauer angelegten Dul-
dungs- und Unterlassungspflichten sei
der Zweck der Verwaltungsvollstreckung
erst erreicht, wenn die Gefahr eines
erneuten Verstoßes gegen das Verbot
nicht mehr bestehe. Eine Wiederholungs-
gefahr setze in objektiver Hinsicht die
konkrete Möglichkeit einer weiteren

Zuwiderhandlung voraus. Und in subjek-
tiver Hinsicht sei erforderlich, dass auf-
grund der konkreten Umstände des Ein-
zelfalls Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass der Pflichtige ohne den Vollstre-
ckungsdruck, der durch die Festsetzung
des Zwangsgelds bewirkt wird, dem Ver-
bot erneut zuwiderhandeln könnte. Vor
dem Hintergrund, dass der Wintergarten
fertiggestellt war, bestand vorliegend –
zumindest in subjektiver Hinsicht – keine
Gefahr eines erneuten Verstoßes.
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WAS IST ZU TUN?

Nach der Rechtsprechung bleibt derje-
nige, der sein Bauvorhaben trotz Bauein-
stellungsverfügung ohne Kenntnis der
Bauaufsichtsbehörde fertiggestellt hat,
von der Festsetzung eines Zwangsgelds
verschont. Das niedersächsische Vollstre-
ckungsrecht sieht keine nachträgliche
Festsetzung eines Zwangsgelds wegen
zurückliegender Verstöße – unabhängig
von einer Wiederholungsgefahr – vor.
Anders ist das beispielsweise im bayeri-
schen Vollstreckungsrecht. Die Behörden

sind aber nicht schutzlos gestellt: Zur Ver-
hinderung von Nutzungsvorteilen aus
dem baurechtswidrigen Verhalten stehen
die Möglichkeiten der Versiegelung, einer
engmaschigeren Kontrolle sowie der
Nutzungsuntersagung und als Sanktions-
mittel für vergangene Verstöße ein Ver-
fahren wegen Ordnungswidrigkeiten zur
Verfügung.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwältin
Dr. Petra Sterner

von WIR Wanderer
und Partner
Urheber: Dennis Greinert, Welcome Monday GmbH

Baurecht. Eine AGB-Klausel, die den Bauträger
zu Änderungen an der Teilungserklärung
bevollmächtigt, ist unwirksam, wenn der
Vertrag nicht triftige Gründe für Änderungen
benennt und erkennbar die Interessen des
Käufers berücksichtigt.

BGH, Urteil vom 23. Januar 2026,
Az. V ZR 91/25

AGB-Vollmacht für den Bauträger
muss triftige Gründe benennen
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DER FALL

Der klagende Bauträger verwandte für die
Übertragung von Wohn- und Gewerbe-
einheiten in den Notarverträgen eine
Klausel, nach der er unwiderruflich
bevollmächtigt sein sollte, auch nach dem
Verkauf der Immobilie Änderungen an
der Teilungserklärung und Gemein-
schaftsordnung vorzunehmen. ImAußen-
verhältnis galt keine Beschränkung. Im
Innenverhältnis zu den Käufern sollte der
Bauträger nur Änderungen vornehmen
können, die keine wesentliche Verkleine-

rung der Gemeinschafts- und/oder Son-
dernutzungsflächen vorsehen; dem Käu-
fer sollten zudem keine Kosten entstehen.
Unter diesen Bedingungen sollte der Käu-
fer zur Zustimmung verpflichtet sein. Die
beklagteKäuferinwiderrief die Vollmacht.
Der Bauträger führte den Bau in Abwei-
chung zur Teilungserklärung aus und
reichte einen entsprechenden Nachtrag
beim Grundbuchamt ein. Dieses verwei-
gerte die Eintragung. Die Erwerberin
erteilte die geforderte Zustimmung nicht.
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DIE FOLGEN

Die in dem Bauträgervertrag erteilte Voll-
macht ist gemäß § 308 Nr. 4 BGB unwirk-
sam. Der Bauträgervertrag einschließlich
Klausel war – auch hier, wie oft – eine All-
gemeine Geschäftsbedingung. Mit dieser
sollte im Interesse des Bauträgers als Ver-
wender der Klausel eine Leistungsände-
rung an der Immobilie ermöglicht wer-
den. Diese Regelung ist nach dem BGH
jedoch nur dann wirksam, wenn die Leis-
tungsänderung auch für den Käufer
zumutbar ist. Für diesen muss die Leis-
tungsänderung jedenfalls kalkulierbar
sein, was laut BGH dann der Fall ist, wenn
für die Änderung ein triftiger Grund vor-

liegt. Der Vertrag muss die triftigen
Gründe benennen und erkennbar die
Interessen des Käufers berücksichtigen.
Das war hier nicht der Fall. Zwar ermög-
licht die Regelung, nachder derKäufer zur
Mitwirkung verpflichtet ist, dem Bauträ-
ger nicht direkt eine einseitige Änderung
der Teilungserklärung. Durch die schuld-
rechtliche Verpflichtung zur Zustimmung
wird aber das gleiche Ergebnis erzielt,
weshalb § 308 Nr. 4 BGB auf die Klausel
Anwendung findet. Damit war die Klausel
insgesamt unwirksam und die Käuferin
auch nicht aus Treu und Glauben zur
Zustimmung verpflichtet.
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WAS IST ZU TUN?

Die wirksame Vollmachtserteilung für
Änderungen inder Teilungserklärungund
Gemeinschaftsordnung war schon immer
eine Herausforderung. Einerseits ist sie
notwendig, weil Änderungen aus „trifti-
gen“ Gründen immer wieder erforderlich
werden, andererseits darf sie sich nicht

zulastendesKäufers auswirken.DasUrteil
des BGH gibt Hinweise zur Formulierung
von Vollmachten, deren Wirksamkeit
sicherzustellen bleibt die Herausforde-
rung an den Notar.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)
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